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Zweite Durchführungsbestimmung*) 
zur Verordnung über die Pflichtablieferung und 

den Aufkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
für das Jahr 1952 — Pflichtablieferung

si 15i obi landwirtschaftlicher Erzeugnisse.
1. DB 28. 2.51t *■ .

2. "dbumEiE5R Vom 29. Januar 1952
32/93 GBl 'S'

Auf Grund des § 10 der Verordnung vom 22. No
vember 1951 über die Pflichtablieferung und den 
Aufkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse im Jahre 
1952 (GBl. S. 1079) — im folgenden kurz „Verord
nung“ genannt — wird im Einvernehmen mit dem 
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft, mit dem 
Ministerium für Handel und Versorgung, mit dem 
Ministerium für Leichtindustrie, mit dem Ministe
rium der Finanzen und mit dem Staatssekretariat 
für Nahrungs- und Genußmittelindustrie der Re
gierung der Deutschen Demokratischen Republik 
folgendes bestimmt:

I. A b s c h n i t t
1079 GBl <

3 22.11.31» Allgemeine Bestimmungen
DB 29.1.5$t “ :

§ 1
Diese vorliegende Zweite Durchführungsbestim

mung ändert und ergänzt die Erste Durchführungs- 
2 ,eshmmung vom 28. Februar 1951 (GBl. S. 151), die

:>b 29. l.sg Jweite Durchführungsbestimmung vom 19. April 
Gß| " 1951 (GBl. S. 305) und die Dritte Durchführungsbe

stimmung vom 10. Mai 1951 zur Verordnung über 
die Pflichtablieferung und den Aufkauf landwirt
schaftlicher Erzeugnisse (GBl. S. 433) entsprechend 
der Verordnung in der Neufassung vom 23. Novem
ber 1951 über die Pflichtablieferung und den Auf
kauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse im Jahre 1952 
(GBl. S. 1082) — im folgenden kurz „neugefaßte Ver
ordnung“ genannt.

*) 1. Durchführungsbestimmung — Aufkauf landwirt
schaftlicher Erzeugnisse (GBl. 1951 S. 1089). y .

52/93 GBl
. 2. DB 29.1.52 

3. DB 31.10.52 
52/1143 GBl

II. A b s c h n i t t  

Änderungen und Ergänzungen der Ersten Durchfüh
rungsbestimmung vom 28. Februar 1951 zur Verordnung 

über d ie  Pflichtablieferung und den Aufkauf landwirt- 
schaftlicher Erzeugnisse (GBl. S. 151)

§ 2
Allgemeine Bestimmungen über die Ablieferungspflicht 

landwirtschaftlicher Erzeugnisse (§§ 1 bis 3)

Die allgemeinen Bestimmungen über die Abliefe
rungspflicht landwirtschaftlicher Erzeugnisse wer
den wie folgt geändert und ergänzt:

1. An Stelle der bisherigen Anordnung vom 
30. April 1951 über den Aufkauf von Getreide
stroh durch die Vereinigungen volkseigener Er- 
fassungs- und Aufkaufbetriebe (WEAB) — 
GBl. S. 378 —, die am 1. Januar 1952 außer 
Kraft tritt, treten im Jahre 1952 die im § 23 
enthaltenen Bestimmungen der vorliegenden 
Durchführungsbestimmung über die Pflicht
ablieferung von Getreidestroh auf Grund von 
Ablieferungsbescheiden.

2. Die Anordnung vom 26. Juni 1951 über die 
Pflichtablieferung und den Aufkauf von Korb- 
und Bandstockweiden aus der Ernte des Jahres 
1951/52 (GBl. S. 657) gilt sinngemäß auch für 
die Pflichtablieferung und den Aufkauf dieser 
Weiden aus der Ernte des Jahres 1952/53.

3. Bei der Veranlagung tierischer Erzeugnisse 
sind außer den bisher abzusetzenden Flächen 
noch die Flächen für alle Spargelanlagen ab
zusetzen.

4. Bei der Veranlagung, zur Pflichtablieferung 
zweier oder mehrerer, insbesondere seit dem 
Jahre 1945 aus einem landwirtschaftlichen Be
trieb durch Grundbuchteilung hervorgegange
ner Betriebe, die aber von einer Hofstelle aus 
gemeinsam bewirtschaftet werden, sind die Ab
lieferungsbescheide nach dem Stand des Grund
buches für jeden einzelnen ablieferungspflich
tigen Eigentümer auszustellen und ihnen aus
zuhändigen. Bei der Einreihung in die Be-


